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Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Kehl, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Ortsgemeinderates,  

 

die wesentlichen Anregungen der Fachplanungsträger und Verbände aus den Verfahren 

gemäß § 4 a BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Ortsgemeinderat zu bewer-

ten, abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.  

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a BauGB  

1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach – Amt Bauen und Umwelt, Untere Bauauf-

sichtsbehörde, Bad Kreuznach, Schreiben vom 22.10.2021 

2. LBM Landesbetrieb Mobilität, Bad Kreuznach, Schreiben vom 14.10.2021 

3. SGD Nord, Struktur- und Genehmigungsdirektion, Koblenz, E-Mail vom 

05.10.2021 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Mainz, E-Mail 

vom 19.10.2021 

5. Deutsche Bahn AG, Frankfurt, Abteilung Immobilien, Region Mitte, Schreiben 

vom 15.10.2021 

6. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier, E-Mail vom 

05.10.2021 

7. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Gemeinden 

ohne Anregungen oder Bedenken 

 

 

Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein.  

 

Den Abwägungs- und Beschlussvorschlägen ist eine Kopie des jeweiligen Anschreibens 

des Trägers öffentlicher Belange, bzw. des Bürgers angefügt. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

i.A. Kai Schad/cm 

B. Eng. Landschaftsarchitektur 

Boppard-Buchholz, Oktober 2021 
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a BauGB 
 

1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt für Bauen und Umwelt, Salinenstraße 47, 

55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 22.10.2021  

 

Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt für Bauen und Umwelt, wird folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

 

Untere Bauaufsichtsbehörde: 
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Die Untere Bauaufsichtsbehörde macht folgende Eingaben: 

1. Anregung einer Klarstellung zu Nebenanlagen und Stellplätzen durch Beispiele in-

nerhalb der Textfestsetzungen. 

2. Hinweis auf konkrete Definitionen innerhalb der Textfestsetzungen zu Car-

ports/überdachten Stellplätzen. 

3. Hinweis auf eine Disparität zwischen neuem Plangebiet und umgebendem Bestand 

in der möglichen Gebäudehöhe und Anzahl von Stockwerken. 

 

Abwägung: 

1. Eine Klarstellung der Begrifflichkeiten „Nebenanlagen und überdachten Stellplät-

zen“ ist insgesamt sinnvoll und kann als nachrichtliche Ergänzung in Form einer 
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kurzen Fußnote entsprechend den Ausführungen in der Begründung ergänzt wer-

den. 

2. Die Begrifflichkeit „Carports“ sollte nachrichtlich durch „überdachte Stellplätze“ 

ersetzt werden, um mögliche Unklarheiten zu beseitigen. 

3. Die vorliegenden Festsetzungen entsprechen der durch die Gemeinde angedachten 

Siedlungsentwicklung. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es findet in den Textfestsetzungen eine nachrichtliche Klarstellung der Begrifflichkeiten 

„Nebenanlagen“ und „überdachte Stellplätze“ in Form einer Fußnote entsprechend den 

Ausführungen der Begründung statt. Der Begriff „Carports“ wird nachrichtlich durch den 

klareren Begriff „überdachte Stellplätze“ ersetzt. Die Festsetzungen zu Höhe und Geschos-

sigkeit entsprechen dem Planungswillen der Gemeinde. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Die Untere Naturschutzbehörde macht folgende Eingaben: 

 

Untere Naturschutzbehörde: 

 
 

Abwägung: 

Die Untere Naturschutzbehörde stellt auf die Festsetzung III 1. ab. Um artenschutzrecht-

liche Verbotstatbestände ausschließen zu können (Tötung streng geschützter Tiere), sind 

die Bestandsgebäude (mit Ausnahme der Gewächshäuser) vor einem Rückbau auf eine 

mögliche Besiedlung durch Fledermäuse zu prüfen. Die konkrete Umsetzung betrifft die 

Ausführung und ist nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu behandeln. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Die Untere Wasserbehörde und der Abfallwirtschaftsbetrieb machen folgende Eingaben: 

 

Untere Wasserbehörde und Abfallwirtschaftsbetrieb: 

 

 

 
 

 
 

Abwägung: 

Es bestehen keine Bedenken. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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2. LBM -Landesbetrieb Mobilität, Bad Kreuznach, Eberhard-Anhäuser-Straße 4, 

55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 14.10.2021 

 

Der LBM nimmt wie folgt Stellung: 

 

 

 
 

Der LBM weist auf allgemeine Regelungen zu Belangen der Sicherheit und der Leichtigkeit 

des Verkehrs hin. Diese stellen Bedingungen für eine bauliche Umsetzung der Planung dar. 

 



Seite 9, 2. Änderung des Bebauungsplans „In den Sechs Morgen/In Behl“, Ortsge-

meinde Staudernheim, Verbandsgemeinde Nahe-Glan, Stellungnahmen und 

Beschlussvorschläge, Verfahren § 4 a BauGB, Oktober 2021 

 

 

Abwägung: 

Der LBM hat gegenüber der Planung keine grundsätzlichen Bedenken, wünscht aber eine 

möglichst frühzeitige Abstimmung zu seinen Belangen. 

 

Das vom LBM beschriebene Problem lässt sich auf den folgenden Punkt zusammenfassen: 

Anschluss eines baulich neu überplanten Bereichs an eine durch den LBM geführt Straße. 

Der Anschluss hat bestimmten Regeln zu folgen, die eine verkehrssichere Anbindung er-

möglichen. 

 

Im vorliegenden Fall soll ein Angebotsbebauungsplan beschlossen werden. Dieser bietet 

weitgehende Freiheiten in der Planung und späteren Überbaubarkeit des Plangebiets. Die 

konkrete innere Erschließung ist damit letztlich dem Projektierer überlassen. Durch den 

Bebauungsplan erfolgt keine Festsetzung privater Verkehrsflächen. Hier besteht von Sei-

ten der Bauleitplanung kein Problem, da eine Erschließung des Plangebiets grundsätzlich 

möglich ist. Dies zeigt sich auch im Vorschlag des LBM, eine Einbahnstraße durch das 

Gebiet zu legen und dem ersten Satz seiner Stellungnahme. Die Erschließung ist also 

grundsätzlich gesichert, es geht dem LBM stattdessen um eine konkrete Planung. 

 

Da im Sinne einer möglichst freien Planung keine Verkehrsflächen oder Bereiche für Ein- 

und Ausfahrten festgesetzt werden, können für diese auch keine Sichtdreiecke, Schlepp-

kurven etc. erstellt werden, die eine relevante Aussagekraft haben. Jegliche Ausarbeitun-

gen dieser Art sind letztlich aussagefrei, da keine Durchsetzung einer konkreten Planung 

über Festsetzungen erfolgt. 

 

Kurz: Die Erschließung ist grundsätzlich gesichert, Festsetzungen zur inneren Erschließung 

liegen nicht vor. 

 

Eine Prüfung und Abstimmung einer aktuellen Planung mit dem LBM kann jederzeit erfol-

gen. Die Zustimmung des LBM ist für den Anschluss einer neuen Bebauung erforderlich. 

Dies betrifft aber letztlich die Bauausführung.  

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, eine sinnvolle Abstimmung mit dem 

LBM kann erst im Rahmen der konkreten Ausführungsplanung erfolgen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-

fallwirtschaft und Bodenschutz, Kurfürstenstraße 12-14, 56068 Koblenz, E-Mail 

vom 05.10.2021 

 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord nimmt wie folgt Stellung: 

 

Oberflächenbewirtschaftung: 

 
 

 

Abwägung: 

Es werden allgemeine Aussagen zur Wasserbewirtschaftung getätigt. Dies betrifft die spä-

tere bauliche Umsetzung. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

Schmutzwasserbeseitigung: 

 
 

Abwägung: 

 

Es wird auf einen Anschluss des Baugebiets an die Ortskanalisation hingewiesen. Dies 

betrifft die spätere bauliche Umsetzung. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Allgemeine Wasserwirtschaft/Starkregenvorsorge: 

 

 

 
 

Abwägung: 

Eine Hochwasserangepasste Bauweise wird empfohlen. Dies betrifft die spätere bauliche 

Umsetzung. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

Abschließende Beurteilung: 

 
 

Abwägung: 

Die vorgenannten Punkte betreffen die spätere bauliche Umsetzung. Ein Beschluss ist 

nicht erforderlich. 
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4. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

Große Langgasse 29, 55116 Mainz, E-Mail vom 19.10.2021 

 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Die GDKE ergänzt ihre Aussagen um den Hinweis um die Forderung einer Bekanntgabe 

des Beginns von Erdbauarbeiten 4 Wochen im Voraus. Die Hinweise sollten entsprechend 

ergänzt werden. 

 

Beschlussvorschlag:  

Der Hinweis zum Denkmalschutz wird um eine 4-wöchige Meldefrist des Beginns von 

Erdbauarbeiten an die GDKE ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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5. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte; Camberger Straße 10, 60327 

Frankfurt am Main, Schreiben vom 15.10.2021 

 

Die Deutsche Bahn AG nimmt wie folgt Stellung: 
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Die DB AG weist darauf hin, dass ihre Belange durch die Planung nicht gestört werden 

dürfen. Neben dauerhaften Immissionen ausgehend vom Bahngelände, werden außerdem 

zahlreiche Hinweise, die bauliche Ausführung von Anlagen im Umfeld von Bahngeländen, 

gegeben. 

 

Abwägung: 

Die Geräuschemissionen ausgehend vom Gelände der DB AG werden im Rahmen eines 

Schallgutachtens und daraus resultierenden Festsetzungen berücksichtigt. Die sonstigen 

Eingaben betreffen die spätere bauliche Ausführung und können nicht im Rahmen der 

Bauleitplanung berücksichtigt werden. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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6. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Netzplanung, Zurmaiener 

Straße 175, 54292 Trier, E-Mail vom 05.10.2021 

 

Die Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Eingaben zur Sicherung der Betriebsleitungen der Vodafone GmbH betreffen die bau-

liche Ausführung und sind in dieser zu berücksichtigen. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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7. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen 

ohne Anregungen oder Bedenken 

 

1. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad 

Kreuznach, Schreiben vom 04.10.2021 

 

 

 

 




